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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

81/2023 

Planfeststellung 

für den A 42 Ausbau von AS Bottrop-Süd bis AK Essen-Nord von Betriebs-km 
26+000 bis Betriebs-km 30+750, einschließlich weiterer hiermit im Zusammen-
hang stehender Folgemaßnahmen sowie landschaftspflegerischer Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen auf dem Gebiet 

➢ der Stadt Bottrop, Gemarkung Bottrop, Flur 122, 123, 124, 168, 169, 170, 
171, 174 

➢ der Stadt Essen 

• Gemarkung Vogelheim, Flur 018, 043 

• Gemarkung Karnap, Flur 006 

• Gemarkung Altenessen, Flur 001 

➢ der Stadt Oberhausen, Gemarkung Osterfeld, Flur 036. 
 
Vorhabenträgerin: Die Autobahn GmbH des Bundes  

Niederlassung Westfalen – Außenstelle Bochum 
Philippstraße 3 
44803 Bochum 
 

vormals: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Ruhr  
 
Hinweis: Die Autobahn GmbH des Bundes übernimmt die Ausführung von Aufgaben der 
Straßenbaulast im Sinne des § 3 FStrG mit Wirkung zum 01.01.2021 und tritt gem. § 10 Abs. 
2 Fernstraßen-Überleitungsgesetz (FernstrÜG) in laufende Vergabe- und Gerichtsverfahren 
sowie in sonstige Verfahren und Rechtspositionen ein (vgl. Art. 90 Abs. 2 GG, Art. 143e Abs. 
1 GG i. V. m. FernstrÜG und Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz).  
 
Die Autobahn GmbH des Bundes – Niederlassung Westfalen hat für das o. a. Bauvorhaben 
die die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 des 
Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) beantragt. Für das 
Vorhaben besteht eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß 
§ 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 
 
Mit Erlass des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.11.2020 
wurde die Bezirksregierung Münster als zuständige Planfeststellungsbehörde bestimmt. 
 
Der bereits in der Zeit vom 19.04.2021 – 18.05.2021 in den Städten Essen und Bottrop aus-
gelegte Plan für das o. a. Bauvorhaben wird nunmehr um weitere Unterlagen aktualisiert, ge-
ändert bzw. ergänzt. Es handelt sich konkret um folgende Aktualisierungen und Ergänzun-
gen:  
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Deckblatt I 
 
• Unterlage 1 Erläuterungsbericht 
• Unterlage 1a UVP Bericht  
• Unterlage 5 Lagepläne 
• Unterlage 6 Höhenpläne 
• Unterlage 7 Immissionsschutzmaßnahmen Übersichtslageplan 
• Unterlage 9 Landschaftspflegerische Maßnahme  
• Unterlage 10 Grunderwerb 
• Unterlage 11 Regelungsverzeichnis 
• Unterlage 16 Leitungspläne 
• Unterlage 17 Immissionstechnische Untersuchung 
• Unterlage 18 Wassertechnische Untersuchung  
• Unterlage 19 Umweltfachliche Untersuchung  
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) sowie die für den Plan erstellten Gutachten ste-
hen gemäß § 3 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – Plan-
SiG) im Zeitraum 
 

vom 30.05.2023 bis zum 29.06.2023 einschließlich 
 

auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter  
 
www.brms.nrw.de/go/verfahren -> Planfeststellungsverfahren Straße 

 
Stichwort:  
Deckblatt I - A 42 Ausbau von AS Bottrop-Süd bis AK Essen-Nord 

 
zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung. Der dort angegebene externe Link führt auf 
das Beteiligungsportal „Tetraeder“, über das die Planunterlagen eingesehen werden können. 
 
Darüber hinaus sind der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen ge-
mäß § 20 UVPG auch über das zentrale Internetportal unter www.uvp-verbund.de zugäng-
lich. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der auf der oben genannten Internetseite zur Einsicht-
nahme eingestellten Unterlagen (§ 20 Abs. 2 S. 2 UVPG i. V. m. § 27a Abs. 1 S. 4 VwVfG 
NRW i. V. m. § 3 PlanSiG). 
 
In demselben Zeitraum liegen die Unterlagen als zusätzliches Informationsangebot in der 
Stadt Essen zur allgemeinen Einsichtnahme unter folgender Maßgabe aus: 
 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung  
45121 Essen  
Lindenallee 10 (Deutschlandhaus)  
5. Etage, Raum 502 
 
während der Dienststunden 
montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr. 
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1. Jeder kann nach Ablauf der Auslegungsfrist auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung 
bis spätestens zum  
 

31.07.2023 
 

bei der Bezirksregierung Münster, 48128 Münster, oder beim Amt für Stadtplanung und 
Bauordnung der Stadt Essen, 45121 Essen, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), Einwen-
dungen gegen den Plan schriftlich erheben. Die Einwendung muss den geltend gemach-
ten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
 
Die Schriftform kann wie folgt durch eine besondere elektronische Form ersetzt werden: 
• durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem 

De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms-nrw.de-mail.de 
• durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer 

Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@brms.sec.nrw.de. 

 
Wichtige Hinweise: 
Die Nutzungsbedingungen für die Übersendung einer De-Mail in schriftform-wahrender 
Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Gesetzes und von Dokumenten 
mit qualifizierter elektronischer Signatur finden Sie auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Münster (Bezirksregierung Münster > Kontakt > Mailkontakt) und 
sind zwingend zu beachten. Die Übersendung der Einwendung (auch im gescannten 
Format) mittels einfacher E-Mail ist nicht ausreichend und bleibt daher unberück-
sichtigt. 

 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 
S. 3 VwVfG NRW). Einwendungen und Stellungnahmen von Vereinigungen sind nach 
Ablauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG NRW). Dieser Ein-
wendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich 
auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren. 
 
Einwendungen dürfen sich lediglich auf den Inhalt der Unterlagen, die Gegenstand 
dieser Auslegung sind (Deckblatt I), beziehen. Einwendungen gegen das Vorhaben 
als solches, welche nicht bereits im Rahmen der erstmaligen Auslegung vorgetra-
gen wurden, bleiben unberücksichtigt. Die im Rahmen der bisherigen Anhörung er-
hobenen Einwendungen und abgegebenen 
Stellungnahmen bleiben jedoch im Verfahren erhalten und fließen in die 
Planfeststellungsentscheidung ein. Es besteht deshalb für die Bürgerinnen 
und Bürger, die sich bereits dazu geäußert haben, keine Notwendigkeit, ihre 
Stellungnahme erneut abzugeben. 

 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Ein-
gaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sichtbar und leser-
lich ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner 
zu bezeichnen. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Anderenfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 VwVfG NRW). 
 
Ferner wird die Anhörungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt las-
sen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben 
haben (§ 17 Abs. 2 S. 3 VwVfG NRW). 

  

mailto:poststelle@brms.sec.nrw.de
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2. Diese ortsübliche Bekanntmachung und der Hinweis auf die Präklusion (§ 73 Abs. 4 S. 3 
und 5 VwVfG NRW) dienen auch der Benachrichtigung 
 

a) der nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 3 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes anerkannten Vereine sowie 
 

b) der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen 
und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehel-
fen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereini-
gungen), 
 

von der Auslegung des Plans. 
 
3. In der Regel findet ein Erörterungstermin statt, bei dem die Anhörungsbehörde die recht-

zeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen mit der Trägerin des Vorhabens, 
den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stel-
lungnahmen abgegeben haben, mündlich erörtert. 

 
Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 1 FStrG).  

 
Findet ein Erörterungstermin statt, wird er vorher ortsüblich bekannt gemacht. Ferner 
werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmi-
gen Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 
VwVfG NRW).  

 
Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und des Trägers des Vorhabens mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Benachrichtigungen durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist. 

 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhan-
delt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungstermins beendet.  

 
 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellung-

nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 

nach zu entscheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in einem gesonder-
ten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsver-

fahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entschei-
dung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellung-
nahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 
mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 S. 1 VwVfG NRW). 
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7. Vom Beginn der Auslegung des Planes oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den Betroffe-
nen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3 VwVfG NRW) treten 
die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG 
in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein 
Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG). 

 
8. Es wird darauf hingewiesen, 

 
• dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorha-

bens sowie für Äußerungen und Nachfragen zuständige Behörde die Bezirksregie-
rung Münster, hier das Verkehrsdezernat, ist, 

 
• dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschie-

den wird, 
 

• dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß §§ 18 Abs. 1 und 
19 Abs. 1 UVPG ist und 

 
• dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 UVPG notwendigen Angaben 

enthalten. 
 

- Unterlage 1 Erläuterungsbericht  
- Unterlage 1a UVP Bericht  
- Unterlage 9 Landschaftspflegerische Maßnahme  
- Unterlage 17 Immissionstechnische Untersuchung 
- Unterlage 18 Wassertechnische Untersuchung  
- Unterlage 19 Umweltfachliche Untersuchung  

 
9. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorhabenträger nach § 17 Abs. 2 FStrG die Mög-

lichkeit hat, eine vorläufige Anordnung zu beantragen, in der vorbereitende Maßnahmen 
oder Teilmaßnahmen zum Bau oder zur Änderung festgesetzt werden. 
 

10. Bei der Durchführung des Anhörungs- und Planfeststellungsverfahrens werden perso-
nenbezogene Daten verarbeitet. Gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 
(Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) sind die betroffenen Personen hierüber zu in-
formieren. In diesem Zusammenhang wird auf die „Datenschutzhinweise Planfeststel-
lungsverfahren“ verwiesen, die auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter 
https://www.bezreg-muenster.de/de/datenschutz/25/index.html aufgerufen werden kön-
nen. 
 

Essen, den 10.05.2023 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrag 

 
 Müller 
 Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

 88-61 354 
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82/2023 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Aufstellungsbeschlusses sowie der frühzeitigen Beteiligung für ein Ände-
rungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplanes der Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 

Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Bochum. 

 
Der Rat der Stadt Essen hat am 22.03.2023 gemäß § 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 41 Lan-
desplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPlG NRW) und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die Aufstellung der folgenden Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan 
(RFNP) und die Einleitung des entsprechenden Planverfahrens beschlossen: 
 
55 BO Dietrich-Benking-Straße Ost 
 

 
 
Der ca. 1,0 ha große Änderungsbereich 55 BO befindet sich in Bochum im Stadtteil Hiltrop und 
wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Er wird im Norden und Süden begrenzt durch Wohnbe-
bauung, die gegenüber dem Änderungsbereich eingegrünt ist. Im Westen wird der Änderungs-
bereich durch die Dietrich-Benking-Straße begrenzt, im Osten schließen sich landwirtschaftli-
che Flächen an. 
 
Der derzeit gültige Bebauungsplan Nr. 393 aI – Gewerbepark Hiltrop – Lothringen IV – setzt 
in diesem Bereich ein Gewerbegebiet mit einer dreigeschossigen Bebauung fest. Dies wird 
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aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung jedoch als nicht mehr zeitgemäß und sinnvoll 
angesehen. Stattdessen soll nun eine Wohnbebauung erfolgen, die durch die Änderung des 
RFNP vorbereitet werden soll. 
 
Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der 
Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen ist 
nach öffentlicher Bekanntmachung am 03.05.2010 wirksam geworden. Der Plan nimmt 
gleichzeitig die Funktion eines Regionalplans und eines gemeinsamen Flächennutzungs-
plans wahr. 
 
Bezogen auf den vorgenannten Änderungsbereich kann sich die Öffentlichkeit im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung und deren voraussichtliche Auswirkungen unterrichten lassen. Gleichzeitig 
besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung. 
 
Hierzu werden die Planunterlagen (Vorentwurf des Änderungsplanes mit Begründung und 
Umweltbericht) in der Stadt Essen in der Zeit vom 12.06. bis 12.07.2023 (einschließlich) öf-
fentlich ausgelegt.  
 
Die Planunterlagen können an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen werden: 
 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung: 
Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Raum 501 
Öffnungszeiten:  
montags bis freitags: 8:00 – 15:00 Uhr  
 
Die Termine und Orte für die Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemein-
schaft sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
(http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 
0201 88-61210, bzw. 0201 88-61212) zu erfragen. 
 
Auskunft in der Stadt Essen erteilen:  
Frau Mollen, Tel.: 0201 / 88-61210 und 
Frau Liesegang, Tel.: 0201 / 88-61212. 
 
Alle Planunterlagen zum Änderungsbereich können auf den Internetseiten der Städteregion 
Ruhr eingesehen werden. Es besteht die Möglichkeit, während der Auslegungsfrist eine Stel-
lungnahme abzugeben. Dies kann insbesondere schriftlich, zur Niederschrift im Rahmen der 
Planeinsicht oder per E-Mail erfolgen.  
 
Postanschrift der Planungsgemeinschaft: Stadt Essen, Stadtamt 61-2-1, 45121 Essen 
E-Mail-Adresse der Planungsgemeinschaft: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de  
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht auf-
geführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme. 
  
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen be-
kannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der 
Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 
 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung können zu einer Überar-
beitung des Vorentwurfs der RFNP- Änderung führen, d.h. Planentwurfsänderungen auf-
grund der frühzeitigen Beteiligung sind möglich und vorgesehen.  
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 08.05.2023 Der Oberbürgermeister 

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
 
  



Nr. 20/2023 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 11 

83/2023 

Öffentliche Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung einer Änderung des Regionalen Flächennutzungs-

planes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, 

Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Essen. 

 
Der Rat der Stadt Essen hat am 22.03.2023 beschlossen:  
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentli-

chen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und 
diesbezügliche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

 
2. das Plangebiet der Änderung 46 E (Bottroper Straße / Hilgerstraße – Thurmfeld) neu 

abzugrenzen. Dabei wird im Nordosten die Fläche zwischen Hilgerstraße, Berson-
straße und Segerothpark in den Änderungsbereich einbezogen. 

 
3. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öf-

fentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das Ände-
rungsverfahren 46 E zum RFNP durchzuführen: 

 

 
 
Der Änderungsbereich 46 E befindet sich in Essen im Stadtteil Nordviertel und umfasst eine 
Fläche von ca. 11,5 ha. Im Norden wird der Änderungsbereich durch den Ökopark Segeroth, 
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im nordöstlich angrenzenden Bereich überwiegend durch Kleingewerbe und östlich durch die 
Hilgerstraße begrenzt. Im Westen reicht der Änderungsbereich bis an die Bottroper Straße 
und im Süden bis an die Grillostraße. Der gesamte Änderungsbereich umfasst ein Areal, das 
bereits seit Mitte des 19. Jh. überwiegend industriell geprägt ist. Zur Deckung des überdurch-
schnittlich hohen Bedarfs an gewerblichen Bauflächen in Essen und aufgrund der Nähe zur 
Universität, wird eine Entwicklung als Sonderstandort für gewerbliche und forschungsorien-
tierte Zwecke vorgesehen. Neben der Weiterentwicklung der Universität soll das Areal in 
gleichem Maße der Ansiedlung von Unternehmen in Zukunftsmärkten, Einrichtungen der 
Forschung und Lehre sowie Instituten in privater und öffentlicher Trägerschaft dienen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Be-
teiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V .m. § 13 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG).  
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange können innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum ausliegenden 
Änderungsentwurf abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden.  
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 46 E werden die Planunterlagen für die Dauer von einem 
Monat ausgelegt. Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor (Plan-
verfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes hat Auswirkungen auf die Umwelt. 
Daher ist im Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG i. V. m. § 2 Abs. 
4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin 
sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden öffentlich 
ausgelegt: 
 
• Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; Was-

ser; Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und Sachgüter, Kulturel-
les Erbe; Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder Katastro-
phen; Wechselwirkungen und kumulative Auswirkungen 

• Gutachten: Ökoplan: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur ASP Stufe 1 zum Bebau-
ungsplan „Bottroper Straße/Hilgerstraße“ in Essen, Dipl.-Ing., Dipl.-Ökol. Bernd Fehr-
mann, B. Sc. Biologie Larissa Seufer von Juli 2022 

• Stellungnahme zum Thema Wald 
• Stellungnahme zum Thema Altlasten 
• Stellungnahme zum Thema Immissionsschutz 
 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht, Abwägungs-
synopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungsgemeinschaft wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit  
 

vom 12.06. bis 12.07.2023 (einschließlich) 
 
in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus.  
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In der Stadt Essen können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen wer-
den: 
 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung: 
Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Raum 501 
Öffnungszeiten:  
montags bis freitags: 8:00 – 15:00 Uhr  
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft 
sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
(http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 
0201/88 61-210/-212) zu erfragen. Auskunft in der Stadt Essen erteilen: 
 
Frau Mollen, Tel.: 0201 / 88-61210 und 
Frau Liesegang, Tel.: 0201 / 88-61212. 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung so-
wie die Beschlussvorlage können auch auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html  eingesehen werden 
und sind zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleitpla-
nung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Auslegungsfrist bis zum 12.07.2023 (einschließlich) insbesondere 
schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regio-

naler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen,  
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgege-
ben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das 
Ergebnis bei der Stadt Essen während der Dienststunden ermöglicht wird.  
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht auf-
geführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen be-
kannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der 
Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 
1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 08.05.2023 Der Oberbürgermeister 

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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84/2023 

Öffentliche Bekanntmachung 
der öffentlichen Auslegung einer Änderung des Regionalen Flächennutzungs-

planes der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr der Städte Bochum, 

Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Die Änderung bezieht sich auf einen Bereich in der Stadt Gelsenkirchen. 

 
Der Rat der Stadt Essen hat am 22.03.2023 beschlossen: 
 
1. die Ergebnisse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der öffentlichen 

Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (Anregungen und diesbezüg-
liche Stellungnahmen der Verwaltung) zur Kenntnis zu nehmen, 

2. auf der Grundlage des Planentwurfs die öffentliche Auslegung und Beteiligung der öffent-
lichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange für das Änderungsver-
fahren 53 GE (Gewerbepark Schalke-Nord) zum RFNP durchzuführen: 
 

 
 
Der Änderungsbereich 53 GE befindet sich in Gelsenkirchen im Stadtteil Schalke-Nord. Er 
wird im Wesentlichen gebildet durch die Alfred-Zingler-Straße von der Anschlussstelle 
Schalke an der BAB A 42 bis zur Hochkampstraße und weiter dem Verlauf der bisher ge-
planten Straße bis zur Kurt-Schumacher-Straße folgend.  
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Im RFNP ist eine Fläche für einen örtlichen Hauptverkehrszug dargestellt, der von der An-
schlussstelle Schalke an der BAB A 42 in südlicher Richtung bis zur Kurt-Schumacher-
Straße führt. Im Bereich des Gewerbegebietes Berliner Brücke verschwenkt der geplante 
Straßenverlauf Richtung Westen. Bis zu diesem Punkt ist die Straße (Alfred-Zingler-Straße) 
bereits vorhanden. Die Stadt Gelsenkirchen beabsichtigt nicht mehr, das letzte Teilstück zu 
bauen. Um die Revitalisierung des Gewerbegebietes zu ermöglichen und einen entsprechen-
den Bebauungsplan aufstellen zu können, wird der örtliche Hauptverkehrszug aus dem 
RFNP herausgenommen, die Flächen werden in die umgebenden Festlegungen und Darstel-
lungen (GIB/gewerbliche Baufläche und AFAB/Grünfläche) einbezogen. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), die Be-
teiligung der öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB jeweils i. V. m. § 13 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(LPlG NRW) sowie § 9 Raumordnungsgesetz (ROG).  
 
Die Öffentlichkeit sowie die öffentlichen Stellen, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange können innerhalb einer Frist von einem Monat Stellungnahmen zum ausliegenden 
Änderungsentwurf abgeben. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes soll die Frist gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden.  
 
Im Fall des Änderungsverfahrens 53 GE werden die Planunterlagen für die Dauer von einem 
Monat ausgelegt. Für eine Verlängerung der Regelfrist liegt kein wichtiger Grund vor (Plan-
verfahren ohne besondere Komplexität). 
 
Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes hat Auswirkungen auf die Umwelt. 
Daher ist im Rahmen des o.g. Änderungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 1 ROG i. V. m. § 2 Abs. 
4 BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchgeführt und ein Umweltbericht erstellt worden. 
 
Neben dem Planentwurf mit Begründung sind umweltbezogene Informationen in Form des 
Umweltberichtes, von Gutachten, Fachbeiträgen sowie Stellungnahmen verfügbar. Darin 
sind umweltbezogene Informationen zu folgenden Themen enthalten und werden öffentlich 
ausgelegt: 
- Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft; Fläche; Boden; Wasser; 

Luft; Klima; Mensch, Gesundheit, Bevölkerung; Kultur- und Sachgüter, Kulturelles Erbe; 
Natura-2000-/ FFH-Gebiete; Risiken durch schwere Unfälle oder Katastrophen; Wech-
selwirkungen und kumulative Auswirkungen 

- Wärmeversorgung Gewerbezentrum Schalke, Kurzkonzept – 2. Fassung 
- Fachbeitrag Altlasten zum Bebauungsplan Nr. 449 – Berliner Bücke 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nach § 44 BNatSchG, hier: Vorprüfung, Stufe I der 

ASP 
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag nach § 44 BNatSchG hier: Vertiefende Prüfung, 

Stufe II der ASP  
- Fachbeitrag Naturschutz zum Bebauungsplan Nr. 449 mit den Anlagen  

• Biotoptypen 
• Naturschutzfachliche Bedeutung 

 
Die Planunterlagen (Entwurf des Änderungsplans, Begründung, Umweltbericht, Abwägungs-
synopse) sowie die nach Einschätzung der Gemeinden der Planungsgemeinschaft wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der Zeit  
 

vom 12.06. bis 12.07.2023 (einschließlich) 
 

in den Städten der Planungsgemeinschaft öffentlich aus.  
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In der Stadt Essen können sie an den behördlichen Arbeitstagen wie folgt eingesehen wer-
den: 
 
Amt für Stadtplanung und Bauordnung: 
Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Raum 501 
Öffnungszeiten:  
montags bis freitags: 8:00 – 15:00 Uhr  
 
Die Orte für die öffentlichen Auslegungen in den anderen Städten der Planungsgemeinschaft 
sind den dortigen Bekanntmachungen und den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
(http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html) 
zu entnehmen oder bei der Geschäftsstelle Regionaler Flächennutzungsplan in Essen (Tel.: 
0201/88 61-210/-212) zu erfragen. Auskunft in der Stadt Essen erteilen: 
 
Frau Mollen, Tel.: 0201 / 88-61210 und 
Frau Liesegang, Tel.: 0201 / 88-61212. 
 
Alle Planunterlagen mit den auszulegenden Unterlagen, der Inhalt der Bekanntmachung 
sowie die Beschlussvorlage können auch auf den Internetseiten der Städteregion Ruhr 
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html eingesehen wer-
den und sind zusätzlich über das zentrale Internetportal des Landes https://www.bauleit-
planung.nrw.de/?lang=de zugänglich. 
 
Stellungnahmen zum Entwurf des Änderungsplans, zur Begründung und zum Umweltbericht 
können während der Auslegungsfrist bis zum 12.07.2023 (einschließlich) insbesondere 
schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail 
 
- bei der Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Geschäftsstelle Regio-

naler Flächennutzungsplan, Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen,  
E-Mail: geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de 

 
- oder bei einer der anderen Planungsstädte abgegeben werden. 
 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.  
 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen werden geprüft und das Ergebnis mitgeteilt. 
Haben mehr als 50 Personen Stellungnahmen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt abgege-
ben, kann die Mitteilung dadurch ersetzt werden, dass diesen Personen die Einsicht in das 
Ergebnis bei der Stadt Essen während der Dienststunden ermöglicht wird.  
 
Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für 
die öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht auf-
geführt, d. h. es erfolgt grundsätzlich eine anonymisierte Wiedergabe der Stellungnahme.  
 
Sofern Sie eine Stellungnahme einreichen, werden die von Ihnen in diesem Rahmen be-
kannt gegebenen personenbezogenen Daten bei den Städten der Planungsgemeinschaft der 
Städteregion Ruhr 2030 verarbeitet. Weitere Hinweise über die Datenverarbeitung und Ihre 
Rechte erhalten Sie auf der Internetseite der Städteregion Ruhr 2030 unter:  
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 
1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 
2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des Umwelt-Rechtsbehelfs-ge-

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
mailto:geschaeftsstelleRFNP@amt61.essen.de
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/aenderungsverfahren.html
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setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.  
 
Dies wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 08.05.2023 Der Oberbürgermeister 

 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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85/2023 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Genehmigung des Änderungsverfahrens 03a BO Berliner Straße zum 

Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion 
Ruhr auf dem Gebiet der Stadt Bochum 

 
Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen haben in ihren Sitzungen vom 29.11. bis 15.12.2022 die folgende Änderung zum Re-
gionalen Flächennutzungsplan für die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr beschlos-
sen: 
 
03a BO Berliner Straße 
 
Die Landesplanungsbehörde hat die o.g. Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan mit 
Erlass vom 19. April 2023 (Aktenzeichen: 51.12.03.07-000001-2023-0001218) gemäß § 41 
Abs. 2 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.  
 

 
 
Gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904), in Verbindung mit § 6 Abs. 5 Baugesetz-
buch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I, S. 1353) wird 
die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan – einschließlich Textteil / Begründung, 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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Umweltbericht und der Zusammenfassenden Erklärung – beim Regionalverband Ruhr (Regi-
onalplanungsbehörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.  
 
Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirksamkeit der Änderung auf der Internet-
seite der Städteregion Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechen-
nutzungsplan.html eingesehen werden und sind auch über das zentrale Internetportal des Lan-
des https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zugänglich. Über den Inhalt der Änderung 
wird auf Verlangen bei den einzelnen Städten der Planungsgemeinschaft Auskunft erteilt.  
 
Die Änderung zum Regionalen Flächennutzungsplan wird mit den ortsüblichen Bekanntma-
chungen durch die Städte der Planungsgemeinschaft wirksam und mit der gesonderten öffent-
lichen Bekanntmachung durch die Landesplanungsbehörde gemäß § 14 LPlG NRW vom 03. 
Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 
(GV. NRW. S. 904) im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW Ziel der Raumordnung. 
Nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. 
I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) 
geändert worden ist, sind Ziele der Raumordnung von den öffentlichen Stellen und Privaten in 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 
beachten. Grundsätze sind nach Maßgabe des § 4 ROG von den öffentlichen Stellen und 
Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen zu berücksichtigen. 
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 11 Abs. 5 ROG wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach Abs. 1 Nr. 1 und 2 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, 
 

2. nach Abs. 3 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
3. eine nach Abs. 4 beachtliche Verletzung der Vorschriften über die Umweltprü-

fung, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regionalpla-
nungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 

 
II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf Folgendes hingewiesen: 
 

Unbeachtlich werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Regionalen Flä-
chennutzungsplanes und 

 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des Regi-
onalen Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 

http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
http://www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/regionaler_flaechennutzungsplan.html
https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19632&vd_back=N904&sg=0&menu=0
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Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
III. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der geltenden Fassung wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die Änderung des Regionalen Flä-
chennutzungsplans nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) die vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Änderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeister haben die Ratsbeschlüsse zur Änderung des Regiona-

len Flächennutzungsplans vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Bochum, Essen, 

Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Dieses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Essen, den 08.05.2023 Der Oberbürgermeister  
 Thomas Kufen 
 88-61 212 
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Amt für Straßen und Verkehr 
 

86/2023 

Ungültigkeit einer Urkunde 
 
Der Auszug aus der Genehmigungsurkunde für den Verkehr mit Mietwagen mit dem amtli-
chen Kennzeichen E-TT 4466 für die Ordnungsnummer 186 ausgestellt am 11.04.2023 für 
 
Sudau, Stefan 
Frohnhauser Str. 466, 45144 Essen, 
 
ist verloren gegangen. 
 
Die Urkunde wird hiermit für ungültig erklärt. 
 
10.05.2023 Der Oberbürgermeister 
 88-66 570 
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Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

87/2023 

Nachrückverfahren 
in der Bezirksvertretung VIII der Stadt Essen 

 
Herr Manfred Kuhmichel, Essen, ist mit Ablauf des 31.03.2023 als Vertreter der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands (CDU) aus der Bezirksvertretung VIII durch Verzicht 
ausgeschieden. 
 
Gemäß § 45 i. V. m. § 46a des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) in der zurzeit gel-
tenden Fassung wird hiermit festgestellt, dass Frau Walburga Budde, Essen, in die Vertre-
tung einrückt. 
 
Gegen die Feststellung der Nachfolge kann gemäß § 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG 
 
a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes (Stadt Essen), 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 

an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
 
c) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist bei der Stadt Essen - Wahlleiter -, Wahlamt, Kopstadtplatz 10, 45127 Es-
sen, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
12. Mai 2023 Thomas Kufen 
 Oberbürgermeister 
 als Wahlleiter 
 88-12 313 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

88/2023 

Aufgebote von Sparurkunden 
 
Folgende von uns ausgestellte Sparurkunden sollen für kraftlos erklärt werden: 
 
 300 286 311 0 300 174 098 8 
 321 130 169 6 300 186 535 5 
 300 110 338 5 383 140 496 1 
 
An die Inhaber dieser Sparurkunden ergeht die Aufforderung, binnen 3 Monaten ihre Rechte 
unter Vorlegung der Sparurkunde anzumelden; andernfalls werden die Sparurkunden für 
kraftlos erklärt. 
 
Essen, den 08.05.2023 Sparkasse Essen 
 Gerard Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

89/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Alwazzan,  Finanzbuchhaltung und 
Mohammad  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Baier, Holger Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Boersen, Anna  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Dautovic, Sabina Woermannstr. 26 JobCenter Essen Nord, 
 45329 Essen  88-56 309 
 
Doroftei, Andrei  Jugendamt, 
   88-51 668 
 
Fischer, Klaus  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Fischer, Klaus  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Fischer, Klaus  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Fischer, Klaus  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Fischer, Klaus  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Georgousis, Georgios Werderstr. 24 JobCenter Essen Mitte, 
 45138 Essen  88-56 111 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Gümüs,  Jugendamt, 
Katarzyna Anna   88-51 687 
 
Hagemann, Maurice Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Jin Yu  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Kamminski, Enrico Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Kampling, Ursula  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Kampling, Ursula  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Kampling, Ursula  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Kampling, Ursula  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Kampling, Ursula  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Karci, Sumru Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Kysilov, Oleksandar Sevenarstr. 7 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45127 Essen  88-56 198 
 
Melzow, Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Luca Maximilian 45127 Essen  88-56 133 
 
Murach, Denis  Jugendamt, 
   88-51 270 
 
Paez-Santana, Frohnhauser Str. 4 JobCenter Essen 
Leuri Rafael 45127 Essen  88-56 999 
 
Papanikolaou,  Finanzbuchhaltung und 
Grigorius und Edith  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Papanikolaou,  Finanzbuchhaltung und 
Grigorius und Edith  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Papanikolaou,  Finanzbuchhaltung und 
Grigorius  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Papanikolaou,  Finanzbuchhaltung und 
Grigorius  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Park, Kinsi Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Peters, Jacqueline Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Pyka, Klaudia Barbara Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Raza, Asad Ali Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Rudenmark, Jintana  Finanzbuchhaltung und 
  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Schmitz, Karl Heinz Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Steinweg, Saskia Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 133 
 
Von Dultzig, Meisenburgstr. 81 JobCenter Essen Süd I, 
Iris Norma 45133 Essen  88-56 770 
 
W.E.G.  Finanzbuchhaltung und 
Schürenbergstr. 18  Stadtsteueramt, 
   88-21 425 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




